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Amtliche Bekanntmachung des Zweckverbandes Körse-Therme Kirschau 

 
Jahresabschluss 2023 

Auf Grund der Regelung des § 34 (2) des Gesetzes über kommunale Eigenbetriebe im Freistaat Sachsen 
(SächsEigBVO) gibt der Zweckverband Körse-Therme Kirschau den Beschluss zur Feststellung des 
Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr 2023 bekannt. 
 
Beschluss Nr. 01/11/25 

Sachverhalt: 

Für den Jahresabschluss zum 31.12.2023 wurde der uneingeschränkte Prüfvermerk durch den beauftragten 
Wirtschaftsprüfer Dirk Urban sowie durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreis Bautzen am 22.10.2025 
erteilt. Das Rechnungsprüfungsamt empfiehlt den Jahresabschluss 2023 mit einer Bilanzsumme von 
5.611.098,76 € festzustellen und den Jahresüberschuss in Höhe von 475.479,38 € auf neue Rechnung 
vorzutragen. 

 
Beschluss der Verbandsversammlung vom 05.11.2025: 
 
1. Der Jahresabschluss 2023 in der Fassung des Prüfberichtes wird festgestellt. 

1.1. Bilanzsumme        5.611.098,76 € 

1.1.1. davon entfallen auf der Aktivseite auf  

 das Anlagevermögen:       5.517.858,68 € 

 das Umlaufvermögen:             53.638,87 € 

 die Rechnungsabgrenzungsposten:            39.601,21 € 

1.1.2. davon entfallen auf der Passivseite auf   

 das Eigenkapital:          0,00 € 

 die Sonderposten für Investitionszuschüsse:    3.165.969,62 € 

 die Rückstellungen:             20.192,00 € 

 die Verbindlichkeiten:       2.016.163,62 € 

1.2. Jahresüberschuss:          475.479,38 € 

1.2.1. Summe der Erträge:       1.353.599,44 € 

1.2.2. Summe der Aufwendungen:      276.572,22 € 

1.2.3. Sonstige Steuern:         19.715,48 € 



   

2. Es wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 475.479,38 € ausgewiesen, welcher auf neue Rechnung 
vorgetragen wird. 

3. Dem mit der Geschäftsführung beauftragten Unternehmen EC Energie Contract für Bäder, vertreten 
durch Herrn Frank Nägele, wird die Entlastung erteilt. 

 

Beschluss Nr. 01/12/25 

Sachverhalt: 

Bei Prüfung der Feststellung des Jahresabschlusses durch die Landesdirektion Sachsen stellte Herr Greßmann 
fest, dass es einen Übertragungsfehler im Beschluss 01/11/25 gab, der das Eigenkapital des Zweckverband 
Körse-Therme Kirschau mit 0,00 EUR ausweist. Er regt an, dass dies mit einem Korrekturbeschluss berichtigt 
wird. 
 
Beschluss der Verbandsversammlung vom 19.12.2025: 
 
Die Verbandsversammlung beschließt, dass die Höhe des Eigenkapitals des Beschlusses 01/11/25 vom 
05.11.2025 von 0,00 EUR auf 408.053,52 EUR geändert wird. 

 

Jörg Szewczyk 
Verbandsvorsitzender 

 

Wiedergabe des Bestätigungsvermerks des unabhängigen Abschlussprüfers: 

 

„An den Zweckverband Körse-Therme Kirschau  
 
Prüfungsurteile  
 
Ich habe den Jahresabschluss des Zweckverbandes Körse-Therme Kirschau – bestehend aus der Bilanz zum 
31.12.2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 
31.12.2023 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
geprüft. Darüber hinaus habe ich den Lagebericht des Zweckverbandes Körse-Therme Kirschau für das 
Wirtschaftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023 geprüft.  
Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse  

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den §§ 26 bis 29 und § 31 der 
Sächsischen Eigenbetriebsverordnung iVm. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften 
geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- 
und Finanz-lage des Zweckverbandes zum 31.12.2023 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr 
vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023 und  

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Zweckverbandes. 
In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht 
dem § 30 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar.  
 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erkläre ich, dass meine Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
 
 



Grundlage für die Prüfungsurteile  
 
Ich habe meine Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und 
§ 32 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Meine 
Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grund-sätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des 
Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ meines Bestätigungsvermerks 
weitergehend beschrieben. Ich bin von dem Verband unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen 
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und habe meine sonstigen deutschen Berufspflichten 
in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Ich bin der Auffassung, dass die von mir erlangten 
Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für meine Prüfungsurteile zum 
Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
  

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht  
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den §§ 26 bis 
29 sowie dem § 31 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung in allen wesentlichen Belangen entspricht, und 
dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 
Zweckverbandes vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen 
Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als 
notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der 
Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.  
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit 
des Zweckverbandes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die 
Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fort-führung der Unternehmenstätigkeit, sofern 
einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht 
tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.  
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Lage des Zweckverbandes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit 
dem Jahresabschluss in Einklang steht, dem § 30 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung entspricht und 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen 
Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet 
haben, um die Auf-stellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit dem § 30 der Sächsischen 
Eigenbetriebs-verordnung zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im 
Lagebericht erbringen zu können. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts  
 
Meine Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei 
von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der 
Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Zweckverbandes vermittelt sowie in allen 
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen 
in Einklang steht, dem § 30 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung entspricht und die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der 
meine Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB in Verbindung mit § 32 SächsEigBVO unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs-mäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können 



aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn 
vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses 
Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten 
beeinflussen.  
Während der Prüfung übe ich pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahre eine kritische Grundhaltung. 
Darüber hinaus  

• identifiziere und beurteile ich die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und 
im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, plane und führe 
Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie er-lange Prüfungsnachweise, die 
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für meine Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, 
dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt 
werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen 
nicht auf-gedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, 
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner 
Kontrollen beinhalten können;  
 

• gewinne ich ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen 
Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vor-kehrungen und 
Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen 
sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des 
Zweckverbandes abzugeben;  

 
• beurteile ich die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Ver-tretern 
dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben;  
 

• ziehe ich Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Ver-tretern 
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf 
der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im 
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der 
Fähigkeit des Zweckverbandes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls 
ich zu dem Schluss komme, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, bin ich verpflichtet, im 
Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht 
aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, mein jeweiliges Prüfungsurteil 
zu modifizieren. Ich ziehe meine Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum meines 
Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereig-nisse oder Gegebenheiten 
können jedoch dazu führen, dass der Verband seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen 
kann; 

 
• beurteile ich Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt ein-schließlich der 

Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so 
darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage des Zweck-verbandes vermittelt;  

• beurteile ich den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung 
und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Zweckverbandes;  
 

• führe ich Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 
zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 
Prüfungsnachweise vollziehe ich dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den 
gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteile die 
sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges 
Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten An-gaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen 



gebe ich nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse 
wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.  

 
Ich erörtere mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Um-fang und die 
Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer 
Mängel im internen Kontrollsystem, die ich während meiner Prüfung feststelle.“ 
 
Auslegung des Jahresabschlusses inkl. Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2023 
 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht des Zweckverbandes Körse-Therme Kirschau für das 
Wirtschaftsjahr 2023 liegt in der Zeit vom 16.03. bis 27.03.2026 im Bürgeramt des Landkreises Bautzen, auf 
der Bahnhofstraße 9, in 02625 Bautzen, zu den allgemeinen Öffnungszeiten zur Einsichtnahme durch 
jedermann aus. 
 

Jörg Szewczyk 
Verbandsvorsitzender 
 
 
 

NICHTAMTLICHER TEIL 
 

Neue Informationen werden unter www.koerse-therme.de veröffentlicht. 

 
 
 

 

Erscheinungshinweis: 

Dieses Amtsblatt erscheint elektronisch wöchentlich dienstags unter www.koerse-therme.de/veroeffentlichungen. 

An Feiertagen erscheint das Amtsblatt am letzten Arbeitstag vor dem Feiertag. Es besteht die Möglichkeit dieses  

Amtsblatt per Newsletter zu abonnieren. 
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